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Allgemeine Chronik

Landesverteidigung

Militärorganisation

Im Laufe des Jahres hat der Bundesrat drei Armeeverordnungen angepasst und eine
neu erlassen. Zum Einen wurde aus der Verordnung über die territorialen Aufgaben der
Armee (VTA) die Unterstützung im Flüchtlingswesen gestrichen. Bis anhin war
vorgesehen, dass die Armee Unterstützungsleistungen erbringen kann, wenn die Mittel
der zivilen Stellen nicht ausreichen. Zuständig war der ehemalige militärische
Betreuungsdienst, dessen primäre Aufgabe es war, die Betreuung von Militärinternen
und Kriegsgefangenen zu übernehmen. Durch den Wegfall solcher Truppen wurde auch
die Unterstützung im Flüchtlingswesen nicht mehr umsetzbar. Die Änderung gilt ab 1.
August 2014.
Eine weitere Anpassung erfuhr die Verordnung über die Militärdienstpflicht (MDV). Die
lediglich kleinen Präzisierungen bedeuteten eine Annäherung an die Praxis. Einerseits
sollen Stabsoffiziere, die in Stäben des Hauptquartiers eingeteilt sind, fortan nicht
mehr als Spezialisten im Sinne der Verordnung gelten. Dadurch wird für die betroffenen
Offiziere die Diensttagelimite von 300 Tagen in Fortbildungsdiensten der Truppe nicht
mehr zur Anwendung gebracht. Als Zweites wurde einem Antrag der Armeeseelsorge
stattgegeben, wonach die militärische Grundausbildung der Hauptmänner der
Armeeseelsorge nur noch 19 Tage dauern soll.
Ebenfalls hat der Bundesrat die Verordnung über die Armeetiere verabschiedet und per
14. April 2014 in Kraft gesetzt. Die Verordnung regelt den Kauf, die Miete, die Haltung
und den Verkauf von Tieren, die in der Armee zum Einsatz kommen. Mit der
Armeetierverordnung wird die Verordnung über die Armeepferde sowie die Verordnung
über die Mietpferde in Ausbildungsdiensten abgelöst. Zudem wird in der neuen
Verordnung erstmals der Bereich der Armeehunde miteinbezogen. In der Verordnung
wird festgelegt, für welche Aufgaben Pferde und Hunde in der Armee eingesetzt werden
dürfen. Überdies wird bestimmt, wie Kauf und Miete von Armeetieren vonstatten gehen
sollen, wie die Entschädigungen ausfallen und welche Vermieter von Armeetieren in
Frage kommen. Wichtig wird auch eine Regelung zum Verkauf der Armeetiere an
Angehörige der Armee, welche in ihrer Milizfunktion (Train, Diensthundeführer) ein
solches Tier halten. 
Neu ist eine Verordnung, die erstmals als spezialgesetzliche Regelung für betroffene
Bundesangestellte im Assistenzdienst gilt. Bisher wurden die Arbeitsverhältnisse in
konventionellen Arbeitsverträgen geregelt. Mit der Verordnung über das Personal für
den Truppeneinsatz zum Schutz von Personen und Sachen im Ausland (PVSPA) werden
entsprechend eingesetzte Angehörige der Armee den Dienstleistenden im Bereich der
Friedensförderung gleichgestellt. Die Verordnung regelt die Vorbereitung solcher
Truppeneinsätze, die Ausrichtung von Funktions- und Einsatzzulagen sowie Regelungen
zu Versicherung, Arbeitszeit, Ferien, Urlaub, Reise- und Transportkosten. Einsätze im
Sinne der PVSPA bedürfen grundsätzlich der Zustimmung der Mitarbeitenden.
Ausnahmen gelten für das militärische Berufspersonal, dass jederzeit gemäss den
dienstlichen Bedürfnissen im Ausland für einen Assistenzdienst aufgeboten werden
kann. Die PVSPA trat am 1. August 2014 in Kraft. 1
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1) Medienmitteilung VBS vom 26.3.14.pdf; Medienmitteilung VBS vom 3.9.14.pdf; Medienmitteilung VBS vom 6.6.14.pdf
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